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Das Wichtigste in Kürze

Zwischen den International Accounting Standards (IAS) und der Steuerpolitik der Europäi-
schen Kommission zeichnet sich eine immer deutlichere Verbindung ab. Innerhalb der EU
könnten IAS über die im Juni 2002 verabschiedete EU-Verordnung zur Harmonisierung der
handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften und über die laufenden Initiativen der Eu-
ropäischen Kommission zur Schaffung einer konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungs-
grundlage auf die steuerliche Gewinnermittlung einwirken. IAS kommen als Ausgangspunkt
für die steuerliche Gewinnermittlung durchaus in Frage. Ein grundsätzlicher Widerspruch zu
den Zielen der steuerlichen Gewinnermittlung ist nicht auszumachen. Die Überlegenheit von
IAS gegenüber den nationalen handelsrechtlichen GoB als Grundlage der steuerlichen Ge-
winnermittlung basiert auf den übergeordneten Gesichtspunkten der Schaffung einer einheitli-
chen europäischen Steuerbasis. Werden IAS zum Ausgangspunkt der Gewinnermittlung ge-
macht, muss sich die Übernahme aber auf zweckmäßige Einzelregelungen beschränken. Ins-
gesamt wäre die Gewinnermittlung stärker an Zahlungen auszurichten, was (wie bisher auch)
de facto zu einer Eigenständigkeit der steuerlichen Gewinnermittlung führt. Gleichzeitig wä-
ren Beschränkungen des steuerlichen Verlustausgleichs aufzuheben. Ein Übergang zur steu-
erlichen Gewinnermittlung auf Basis von IAS oder anderer Grundlagen innerhalb der EU
würde die Wettbewerbsposition deutscher Unternehmen tendenziell verbessern. Eine aus-
schließliche Angleichung der steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften kann das Steuerge-
fälle innerhalb der EU aber nicht verringern. Dazu wären weitere Maßnahmen erforderlich,
insbesondere eine Angleichung der Ertragsteuersätze.

Non-Technical Summary

Within the EU the relation between financial and tax accounting will be significantly influ-
enced by the regulation adopted in June 2002 that obliges all listed companies to prepare their
consolidated accounts according to International Accounting Standards (IAS) rules as well as
by the Commission’s proposals for introducing a consolidated tax base. A linkage between
IAS and tax accounting seems to be possible. Compared to national GAAP the advantage of
IAS as an initial point for tax accounting derives from the advantages of the creation of a
common tax base in the EU. However, the adoption of IAS has to be restricted to those stan-
dards that are convenient for tax purposes. Altogether, the determination of taxable profits
should be linked more closely to the company’s cash flows. As a result, tax accounting will
become more independent from financial accounting. At the same time, restrictions of the
carry back and carry forward of losses have to be abolished. If tax accounting was based on
IAS German corporations would tend to improve their international tax position. However, an
exclusive harmonisation of the tax base (taking IAS or other standards as an initial point) can-
not alleviate the current EU-wide differences of effective company tax burdens. For this pur-
pose, nominal tax rates on profits must converge additionally.
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I Fragestellung und Vorgehensweise

Zwischen den International Accounting Standards (IAS), also internationalen Rechnungsle-

gungsgrundsätzen, und der Steuerpolitik der Europäischen Kommission zeichnet sich eine

immer deutlichere Verbindung ab. Die anlässlich des Gipfels von Lissabon im Jahr 2000 ver-

kündete strategische Zielsetzung der EU besteht darin, „die Union bis 2010 zum wettbewerbs-

fähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen“. Inner-

halb der Kommission wird es als selbstverständlich angesehen, dass sich die Steuerpolitik

dieser ehrgeizigen Zielsetzung unterordnet.1 Aus politischen Gründen und vor allem aufgrund

des EG-rechtlich verankerten Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 EGV), das den Mitgliedstaaten

grundsätzlich ihre Steuerautonomie belässt, besteht der aktuelle Beitrag der Steuerpolitik

nicht in Initiativen zur Angleichung der Steuersätze, der Steuerarten oder der Körperschafts-

teuersysteme, sondern in Maßnahmen, die eine Harmonisierung – zumindest aber eine stärke-

re Koordination – der steuerlichen Gewinnermittlung bezwecken. Aus der Perspektive des

europäischen Binnenmarktes verspricht man sich hiervon folgende Vorteile:2

- Erhöhte Transparenz der steuerlichen Gewinnermittlung;

- Möglichkeit zur EU-einheitlichen Fortentwicklung der Steuerbemessungsgrundlage;

- Vermindung steuerlicher „compliance costs“ aus Koexistenz von 15 Regelungen;

- Abbau von Behinderungen im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Geschäfts-

tätigkeit (z. B. grenzüberschreitende Saldierung von Gewinnen und Verlusten);

- Lösung von Verrechnungspreisproblemen innerhalb der EU;

- Vereinfachung grenzüberschreitender Umstrukturierungen;

- Vermeidung vieler Doppelbesteuerungssachverhalte;

- Beseitigung zahlreicher Diskriminierungen und Beschränkungen.

Da konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die IAS als Ausgangspunkt für ein koordi-

niertes Gewinnermittlungsrecht herangezogen werden könnten, befasst sich dieser Beitrag

näher mit den damit verbundenen Implikationen. Insgesamt ergeben sich drei Fragestellun-

gen. In einem ersten Schritt werden gewissermaßen rückblickend die Hintergründe des poten-

ziellen Einflusses der IAS für die steuerliche Gewinnermittlung in der EU aufgezeigt (Punkt

                                                
1 Vgl. Europäische Kommission (2001a).
2 Vgl. Europäische Kommission (2001b), S. 18.
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II). Sofern die IAS als Ausgangspunkt für die steuerliche Gewinnermittlung in Frage kommen

sollten, ist zweitens nach ihrer diesbezüglichen Eignung zu fragen, was anhand der Ziele der

steuerlichen Gewinnermittlung zu beantworten ist (Punkt III). Drittens werden anhand eines

konkreten internationalen Steuerbelastungsvergleichs die Konsequenzen einer IAS-basierten

Gewinnermittlung für die Steuerbelastung von Unternehmen untersucht. Dabei ist auch der

Frage nachzugehen, inwieweit eine ausschließliche Vereinheitlichung der Bemessungsgrund-

lagen in der Lage ist, das zwischenstaatliche Steuergefälle in der EU wirksam zu vermindern

(Punkt IV). Die Ergebnisse werden abschließend in Thesen zusammengefasst (Punkt V).

II Ursachen des Einflusses der IAS auf die steuerliche Gewinnermittlung in der EU

1 EU-Verordnung zur Anwendung der IAS im Konzernabschluss

Fragt man nach den Hintergründen des potenziellen Einflusses der IAS auf die steuerliche

Gewinnermittlung, ist zunächst die EU-Verordnung zu erwähnen, die ab 2005 (bzw. ab 2007,

sofern bisher bereits nach US-GAAP bilanziert wird) EU-Muttergesellschaften zur Aufstel-

lung von Konzernabschlüssen nach den IAS verpflichtet.3 Dazu werden die 4. und die 7. EG-

Richtlinie an die IAS angepasst.4 In diesem Zusammenhang empfiehlt die Kommission den

Mitgliedstaaten ausdrücklich, eine Anwendung von IAS auch im Konzernabschluss nicht bör-

sennotierter Muttergesellschaften sowie in handelsrechtlichen Einzelabschlüssen vorzusehen.

Da die EU-Verordnung zunächst nur die handelsrechtlichen Abschlüsse berührt, besteht zwi-

schen den IAS und der steuerlichen Gewinnermittlung allenfalls ein mittelbarer Zusammen-

hang. Damit es zur Angleichung der steuerlichen Gewinnermittlung kommt, müssten erstens

die IAS nicht nur in allen Mitgliedstaaten Eingang in den Einzelabschluss finden, sondern das

Ergebnis der Handelsbilanz müsste zweitens darüber hinaus uneingeschränkt maßgeblich für

die Steuerbilanz sein. Betrachtet man die konkreten Verbindungen zwischen Handels- und

Steuerbilanz in den Mitgliedstaaten (Abbildung 1),5 sind die Erfolgsaussichten eher gering.

                                                
3 Vgl. Vorschlag einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung

internationaler Rechnungslegungsgrundsätze, KOM(2001) 80 endg., BR-Drs. 197/01 v. 5. 3. 2001. Dazu
Göthel (2001), S. 2057-2061; Luttermann (2000), S. 1318-1324. Der Vorschlag wurde am 12. 3. 2002
vom Parlament und am 7. 6. 2002 vom Ministerrat angenommen. Zur Verordnung vgl. Busse von Colbe
(2002).

4 Vgl. Busse von Colbe (2001), S. 199-205.
5 Zur Reichweite des Maßgeblichkeitsprinzips in der EU vgl. Jacobs (2002a), S. 104-112; Eberhartinger

(2000), S. 162-192, 214-219; Hölscher (1999), S. 303-307.
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Abb. 1: Vergleich ausgewählter steuerlicher Gewinnermittlungsvorschriften in der EU

Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung besteht in den meisten Ländern zwar eine mehr

oder weniger stark ausgeprägte Verknüpfung zwischen Handels- und Steuerbilanz, so dass bei

einer Übernahme der IAS in den Einzelabschluss Rückwirkungen auf die steuerliche Gewin-

nermittlung durchaus zu erwarten sind. Besonderheiten bestehen aber im angelsächsischen

Rechtskreis, der durch originäre steuerliche Gewinnermittlungsvorschriften gekennzeichnet

ist. Zudem sind bei den einzelnen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften große Unter-

schiede festzustellen. Materiell am bedeutsamsten sind die Regelungen zur Anlageabschrei-

bung, Vorratsbewertung, betrieblichen Altersversorgung sowie zum gesamten Rückstellungs-

bereich, die in Abbildung 1 allerdings nicht wiedergegeben sind. Hinzu kommen unterschied-

liche Verlustabzugsvorschriften. Aufgrund dieser Detailunterschiede und den zahlreichen

Wahlrechten in den einzelnen Mitgliedstaaten ist selbst bei einer Übernahme der IAS in den

Einzelabschluss ohne eine weitergehende Harmonisierung nicht davon auszugehen, dass es zu

einer Angleichung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen kommt.

Vielmehr denken gerade Mitgliedstaaten mit einer sehr weitreichenden Maßgeblichkeit wie

Deutschland im Fall der Übernahme von IAS in den Einzelabschluss über eine Abschaffung

des Maßgeblichkeitsprinzips nach. Die Gründe hierfür sind auf zwei Ebenen angesiedelt: Zum

einen wird eine mangelnde Übereinstimmung internationaler Rechnungslegungsgrundsätze

mit den Zielen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses6 angeführt, zum anderen ein Konflikt

                                                
6 Vgl. z. B. Euler (2002), S. 875-880.
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mit den Zielen der steuerlichen Gewinnermittlung konstatiert.7 Eine Aufgabe des Maßgeb-

lichkeitsprinzips ist allerdings nicht zwingend. So können Divergenzen zwischen dem infor-

mationsorientierten IAS-Abschluss und dem der Kapitalerhaltung8 verpflichteten Jahresab-

schluss durch spezielle Ausschüttungsregeln beseitigt werden, die eine Sicherung und Erhal-

tung des Mindestkapitals gewährleisten. In Betracht zu ziehen sind bspw. Überleitungsrech-

nungen („Mehr-Weniger-Rechnungen“), um zur Ausschüttungsbilanz zu gelangen.9 Der Ziel-

konflikt zwischen Handels- bzw. Ausschüttungsbilanz und Steuerbilanz lässt sich ebenfalls

durch Modifikationen der Ausgangsgröße auflösen. Technisch kommen hierfür entweder, wie

bisher schon, Durchbrechungen der Maßgeblichkeit in Frage, oder steuerliche Umperiodisie-

rungen durch „Mehr-Weniger-Rechnungen“, wie sie bspw. in Großbritannien anzutreffen

sind.10 Der Umfang dieser steuerlicher Modifikationen hat sich an den Zielen der steuerlichen

Gewinnermittlung zu orientierten. Auf diese Frage wird in Gliederungspunkt III eingegangen.

Weitere Bedenken gegen die Übernahme der IAS für steuerliche Zwecke über den Umweg

der EU-Verordnung liegen darin begründet, dass den IAS möglicherweise der Rechtsnorm-

charakter fehlt, damit sie unter anderem für Zwecke der Besteuerung revisibel sind und der

richterlichen Kontrolle unterliegen.11 Sofern die Europäische Kommission die Regelungs-

kompetenz an einen privatwirtschaftlichen Standardsetter wie das IASC abgibt, wäre diese

Voraussetzung nicht erfüllt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind solche Befürchtungen un-

begründet. So stellt die geplante Verpflichtung bzw. Option zur Übernahme der IAS auf dem

Verordnungswege eine rechtsverbindliche Maßnahme des sekundären Gemeinschaftsrechts

dar, womit insoweit zweifelsohne eine Rechtsgrundlage gegeben ist. Zudem ist keine dynami-

sche Generalverweisung bzw. pauschale Bezugnahme auf die IAS vorgesehen, da sich die

Verordnung ausdrücklich auf im Anhang aufgelistete Standards beschränkt. Schließlich soll

                                                
7 Vgl. z. B. Ballwieser (2001a), S. 164; Havermann (2001), S. S99; Heydt (2001), S. 381-382; Kort (2001),

S. 60; Krawitz (2001), S. 744; Pellens / Gassen (2001), S. 139; Fülbier / Gassen (1999), S. 1513.
8 Kapitalerhaltung ist ein EG-rechtlich verankerter Grundsatz. Vgl. Schön (2001), S. S76-S77; ders. (2000),

S. 710.
9 Vgl. Kahle (2002c), S. 702-704; Böcking (2001), S. 1435-1439; Havermann (2001), S. S98-S99; Ernst

(2000), S. 47; Herzig / Dautzenberg (1998), S. 36. A. A. Hommelhoff (2000), S. 155-156; Schön (2000),
S. 739, die aus Praktikabilitätsgründen getrennte Informations- und Ausschüttungsbilanzen fordern.
Letztlich handelt es sich um eine Wertungsfrage, denn in zahlreichen Ländern – darunter drei EU-
Mitgliedstaaten (Frankreich, Italien und die Niederlande) – basieren die nationalen Regelungen bereits
auf IAS. Vgl. Ballwieser (2001b), S. 643 m. w. N.

10 Im Grundsatz wohl gl. A. Schön (2001), S. S79. Zur Vorgehensweise in Großbritannien vgl. Göbes
(1996), S. 37-159. In Großbritannien gibt es darüber hinaus zunehmend Befürworter einer steuerlichen
Gewinnermittlung auf Basis der handelsrechtlichen Grundlage. Vgl. Macdonald (2002); Gammie (2001),
S. 240.

11 Vgl. zur Bedeutung des Rechtsnormcharakters Herzig (2000), S. 115-116; Kahle (1997), S. 331; Schrei-
ber (1997), S. 507.
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die Übernahme der IAS durch ein öffentliches Überwachungsverfahren rechtskräftig abgesi-

chert werden. Vor der Annahme eines Standards wird im Rahmen des sogenannten Komito-

logie-Verfahrens durch die Kommission unter Mitwirkung eines Regelungsausschusses die

Übereinstimmung des Standards mit der Bilanzrichtlinie geprüft und seine Zweckmäßigkeit

für die Rechnungslegung in der EU bewertet. Der Regelungsausschuss umfasst Vertreter aller

Mitgliedstaaten unter Vorsitz eines Kommissionsvertreters.12 Die Kommission behält sich

unter Beteiligung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten somit das Recht vor, alle

neuen oder Änderungen bereits angenommener Standards zu prüfen und gegebenenfalls zu-

rückzuweisen. Von einer dynamischen Verweisung sowie einer Delegation der Gesetzge-

bungskompetenz und Überwachung an ein privatwirtschaftliches Gremium kann somit nicht

die Rede sein. Allerdings bestehen unter Juristen nach wie Zweifel an der Verfassungsmäßig-

keit der EU-Verordnung,13 so dass die weitere Entwicklung insbesondere hinsichtlich der

Funktionen und Befugnisse des Regelungsausschusses abzuwarten bleibt.

2 Vorschläge für eine konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage

Ein zweites Einfallstor der IAS liegt in den Vorschlägen der EU-Kommission zur Schaffung

einer konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage, die im Oktober 2001 vorge-

stellt14 und anlässlich der EU-Unternehmenssteuerkonferenz im April 2002 in Brüssel kon-

struktiv diskutiert wurden.15 Eine konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage ver-

spricht Vorteile bei der Aufteilung von Gewinnen multinationaler Unternehmen, die aus der

Nutzung immaterieller Wirtschaftsgüter resultierten. In integrierten Unternehmen können

diese Gewinne i. d. R. nicht nach Maßgabe transaktionsbezogener Verrechnungspreise auf die

beteiligten Unternehmensteile aufgeteilt werden, da in diesen Fällen entweder (mangels

Markt) der Grundsatz des Fremdvergleichs („arm’s length principle“) versagt oder Transakti-

onen von vornherein aufgrund einer prozessorientierten Organisationsstruktur nicht vollstän-

                                                
12 Vgl. KOM(2001) 80 endg., BR-Drs. 197/01 v. 5. 3. 2001, Ziffer 3.3. Vgl. dazu Ekkenga (2001), S. 2368-

2369; Ernst (2001), S. 823-825; Luttermann (2001), S. 267-269.
13 Keine verfassungsrechtlichen Bedenken haben Ekkenga (2001), S. 2369; Heintzen (2001a), S. 825-829.

Zweifel äußern Schmidt (2002), S. 180; Hommelhoff / Schwab (2001), S. 707-710, 714-716. Davon zu
unterscheiden ist die Diskussion zur Verfassungsmäßigkeit von § 292 a Abs. 2 Nr. 2 a HGB, der mit In-
krafttreten der EU-Verordnung im Jahr 2005 von dieser abgelöst wird. Die Verfassungskonformität be-
jaht Heintzen (2001b), S. 151-153; ders. (1999), S. 1050-1054. Dagegen Kirchhof (2000), S. 687-691.

14 Vgl. Europäische Kommission (2001b), S. 19. Siehe ausführlicher: European Commission (2002), S. 373-
383.

15 Hinweise über den Fortgang der Diskussion finden sich auf den Webseiten der EU Kommission. Vgl.
unter der Fundstelle http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/index.htm.
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dig nachvollziehbar sind.16 Von einer konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage

verspricht man sich neben dem sofortigen Verlustausgleich im Wege der Saldierung der Ein-

zelergebnisse insbesondere eine Lösung des Verrechungspreisproblems.

Zur Diskussion werden vier Alternativen gestellt: „Home State Taxation“, „Common (Con-

solidated) Base“, „European Union Company Income Tax (EUCIT)“ sowie „Harmonised Tax

Base“. Unabhängig vom konkreten Ansatz wird der steuerpflichtige Gewinn einer Gesell-

schaft in drei Schritten berechnet: Zunächst ermitteln die Konzerngesellschaften ihre Gewinne

separat nach einheitlichen Vorschriften. Anschließend werden die Einzelgewinne zum konso-

lidierten Ergebnis zusammengefasst. Aufgrund dieser rein additiven Zusammenfassung der

Einzelergebnisse handelt es sich nicht um eine konsolidierte Gewinnermittlung im strengen

Sinne, da es bspw. beim Ausweis und der Besteuerung von Zwischenerfolgen bleibt. In einem

abschließenden dritten Schritt wird der konsolidierte Gesamterfolg über (noch nicht abschlie-

ßend festgelegte) Schlüsselgrößen auf die Tochtergesellschaften in den einzelnen Ländern

verteilt. Die Kompetenz der Mitgliedstaaten zur Festlegung der Körperschaftsteuersätze bleibt

unangetastet. Deshalb ergibt sich die Steuerschuld in jedem Sitzstaat einer oder mehrerer

Tochtergesellschaften durch Anwendung des nationalen Steuersatzes auf die zugewiesenen

Gewinnanteile. Die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen vier Ansätzen liegen in den

für die Konsolidierung zur Anwendung kommenden Gewinnermittlungsvorschriften.

- Home State Taxation:17 Die „Home State Taxation“ ist der am weitesten ausgereifte Vor-

schlag. Er sieht eine Option für eine konsolidierte Gewinnermittlung von EU-

Muttergesellschaften und ihren in der EU ansässigen Tochtergesellschaften nach den Re-

gelungen des Sitzstaats der Muttergesellschaft vor. Konkret bedeutet dies, dass einerseits

alle Tochtergesellschaften der gleichen Muttergesellschaft unabhängig von ihrem Ansäs-

sigkeitsstaat den Gewinn nach einheitlichen Regeln des Sitzstaates der Muttergesellschaft

ermitteln. So würden alle Tochtergesellschaften einer Muttergesellschaft mit Sitz in

Deutschland ihren Gewinn nach deutschen Gewinnermittlungsvorschriften ermitteln,

auch wenn sie in Frankreich oder Großbritannien ansässig wären. Andererseits ist es

möglich, dass im gleichen Land ansässige Tochtergesellschaften von Muttergesellschaf-

ten mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten ihre Gewinne nach unterschiedlichen Re-

geln ermitteln. Theoretisch ist es somit denkbar, dass für Tochtergesellschaften, die in

Deutschland domizilieren, je nach Sitzstaat der Muttergesellschaft 15 unterschiedliche

                                                
16 Vgl. Oestreicher (2000), S. 110-116. Siehe auch Schreiber / Rogall (2002), Sp. 790, 794-795.
17 Vgl. Lodin / Gammie (2001).
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Gewinnermittlungsregeln zur Anwendung kämen. Aufgrund dieser optionalen Anwen-

dung bestehender Gewinnermittlungsvorschriften wird „Home State Taxation“ auch von

seinen Protagonisten allenfalls als Übergangslösung bis zu einer endgültigen Harmonisie-

rung der Bemessungsgrundlagen angesehen. Vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprin-

zips (Art. 5 EGV) stellt die Optionslösung aber gleichzeitig einen Vorteil dar, da das

System ohne Harmonisierungsmaßnahmen auskommt. „Home State Taxation“ könnte

sich deshalb als Pilotkonzept bspw. im Zusammenhang mit den 2004 in Kraft tretenden

Vorschriften für die Europa-AG (Societas Europaea - SE)18 anbieten, um die Vor- und

Nachteile einer (auf die EU beschränkten!) konsolidierten Gewinnermittlung zu erproben.

- Common (Consolidated) Base: Dieser insbesondere von Wirtschaftsverbänden wie UNI-

CE favorisierte Vorschlag sieht für die Zwecke der Ergebniskonsolidierung einheitliche,

harmonisierte Gewinnermittlungsvorschriften vor, die neben die einzelstaatlichen Rege-

lungen treten. Es ergäben sich somit unterschiedliche Gewinnermittlungsregeln für kon-

zerngebundene (Common Base) und konzernungebundene, in der Regel kleinere Gesell-

schaften mit nationalem Betätigungsfeld (nationale Vorschriften).

- European Union Company Income Tax (EUCIT):19 EUCIT ist ein zukunftsweisendes

Modell für eine europäische Körperschaftsteuer, das ebenfalls eine fakultative oder obli-

gatorische Ergebniskonsolidierung für multinationale Unternehmen vorsieht. Vom

„Common Base“-Ansatz unterscheidet sich die Konsolidierung bei EUCIT nur durch die

Steuerverwaltung und Steuerertragshoheit.

- Harmonised Tax Base: Während die ersten drei Alternativen exklusiv für grenzüber-

schreitende Konzerne gelten, sieht die vierte Alternative eine rechtsformübergreifende

Harmonisierung der nationalen Gewinnermittlungsvorschriften vor, weshalb hiervon auch

rein national tätige Unternehmen betroffen wären. Die „Harmonised Tax Base“ liefert

gleichzeitig die Grundlage zur Ermittlung der „konsolidierten“ Bemessungsgrundlage.

Die Verbindung der skizzierten Kommissionsvorschläge zu den IAS besteht darin, dass die

IAS nach Ansicht der Kommission als Ausgangspunkt für die Common (Consolidated) Base

sowie für die Harmonised Tax Base in Frage kommen.20 Aus Vereinfachungsgründen bietet

sich die in der EU-Verordnung angelegte Verbindung zwischen „financial“ und „tax ac-

counting“ geradezu an.

                                                
18 Vgl. Jacobs  (2002a), S. 186-189 m. w. N.
19 Vgl. Plasschaert (2001).
20 Vgl. European Commission (2002), S. 463.
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Kommt es durch diese Vorschläge zu einer Harmonisierung der Gewinnermittlung, müsste

diese langfristig für alle Unternehmen erfolgen, um eine einheitliche Steuerbemessung zu

gewährleisten. Dies entspricht dem Modell der Harmonised Tax Base.21 Da in diesem Fall die

Rechtsgrundlage eine EG-(Gewinnermittlungs-)Richtlinie (Art. 94 EGV) wäre, ist dieser An-

satz auch besser als die EU-Verordnung geeignet, die IAS der steuerlichen Gewinnermittlung

zugrunde zu legen. Denn durch die Schaffung eines originären steuerlichen Gewinnermitt-

lungsrechts in der EU könnte die Diskussion um die (mangelnde) Rechtsgrundlage der EU-

Verordnung entfallen,22 die als störend empfundenen Rückwirkungen auf die Handelsbilanz

träten nicht auf und ein Festhalten am (ohnehin nur noch formal existierenden) Maßgeblich-

keitsprinzip wäre nicht weiter notwendig. Zudem könnten in einer Gewinnermittlungsrichtli-

nie IAS auch modifiziert werden, was im Rahmen der EU-Verordnung nicht möglich ist.23

III Eignung der IAS als Ausgangspunkt für die steuerliche Gewinnermittlung

1 Zielsetzung der steuerlichen Gewinnermittlung

Sofern IAS als Ausgangspunkt für eine harmonisierte Bemessungsgrundlage in der EU he-

rangezogen werden sollen, setzt dies voraus, dass sie mit den Zielen der steuerlichen Gewin-

nermittlung in Einklang stehen. Danach soll eine gleichmäßige und leistungsgerechte Besteu-

erung gewährleistet werden, die insbesondere eine formale Gleichbehandlung der Einkunfts-

arten einschließt. Die Gleichbehandlung der Einkunftsarten sieht auch der Karlsruher Entwurf

eines Einkommensteuergesetzes vor.24 Maßgröße steuerlicher Leistungsfähigkeit ist das in

einer Periode erzielte Einkommen, das unter Berücksichtigung der Tatbestandsmäßigkeit und

Rechtssicherheit für alle Steuerpflichtigen nach einheitlichen, objektivierten und willkürfreien

Regeln ermittelt wird.25

Das grundsätzliche Problem des Leistungsfähigkeitsprinzips liegt darin, dass sein Inhalt zu

unbestimmt ist, um präzise Regeln für die Einkommensermittlung vorzugeben. Dies gilt be-

reits für das Steuerbilanzrecht, wenn die Frage der Gleichbehandlung der Einkunftsarten aus-

                                                
21 Vgl. Schreiber (2002), S. 113-114.
22 EG-Richtlinien sind als förmliche Rechtsquellen verfassungsrechtlich anerkannt. Vgl. Kirchhof (2000),

S. 684.
23 Die EU-Verordnung sieht nur die Annahme oder Zurückweisung von IAS vor. Vgl. oben Gliederungs-

punkt II 1. Für eine Verordnung aus Gründen der Flexibilität aber Schön (2000), S. 736-737.
24 Vgl. Kirchhof (2002), S. 10. Der Gedanke der Gleichbehandlung der Einkunftsarten findet sich auch in

den Thesen der sog. Bareis-Kommission (1995) oder in den Brühler Empfehlungen (1999).
25 Vgl. Jacobs (1971), S. 24-27.
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geklammert wird.26 In besonderem Maße ist allerdings der Einkünftedualismus angesprochen,

wonach das Einkommen entweder als Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich oder als

Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu ermitteln ist. Dieses Problem ist kein

spezifisch deutsches. So wenden z. B. auch die USA die Überschussrechnung („cash me-

thod“) und den Vermögensvergleich („accrual method“) nebeneinander an.27

Mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip sind unterschiedliche Einkommensermittlungsmethoden

nicht zu vereinbaren. Es ist deshalb eine Wertentscheidung darüber zu treffen, ob ein Vermö-

gensvergleich oder eine Einnahmenüberschussrechnung mit Wirkung für alle Steuerpflichti-

gen vorzuziehen ist. Da aus Gründen der Einfachheit und der Praktikabilität einerseits ein

Vermögensvergleich nicht für alle Steuerpflichtigen in Frage kommt, andererseits zur Erhal-

tung des Anfangsvermögens aber auch nicht vollständig auf eine Periodisierung verzichtet

werden kann,28 könnte ein tragfähiger Kompromiss darin liegen, bei der Gewinnermittlung

durch Betriebsvermögensvergleich die Periodisierungen einzuschränken und statt dessen eine

stärkere Ausrichtung an Zahlungen vorzusehen, um somit eine Annäherung an die Einnah-

menüberschussrechnung zu erreichen.29 Die stärkere Zahlungsorientierung, die auch der

Karlsruher Entwurf vorsieht,30 trägt neben der Einfachheit und Praktikabilität gleichzeitig der

Objektivierung und Willkürfreiheit bei der Einkommensermittlung Rechnung.

Mit der Entscheidung für die Besteuerung des (periodisierten) Einkommens wird eine Ent-

scheidung gegen eine konsumorientierte Besteuerung getroffen, bei der sich der Gewinn nach

dem Zahlungssaldo einer Periode bestimmt, was u. a. eine Sofortabschreibung sämtlicher ab-

nutzbarer wie auch nichtabnutzbarer Wirtschaftsgüter nach sich ziehen würde.31 Diese weit-

reichenden Implikationen einer Sofortabschreibung von Investitionsausgaben werden von

ihren Befürwortern nicht immer erkannt.32 Andererseits schließt der Verzicht auf eine reine

                                                
26 Vgl. Hennrichs (2001), S. 307-328.
27 Vgl. Kadel (2001), S. 420-424.
28 Vgl. Schneider (1997), S. 263.
29 Zustimmend Tipke (2002), S. 164; Steck (2002), S. 492-493; Erle (2000), S. 187; Lauth (2000), S. 1371;

Weber-Grellet (1998), S. 1348-1349; Wagner (1997), S. 519.
30 Vgl. Bareis (2002), S. 140-142; Scheffler (2001a), S. 904-914.
31 Vgl. Wagner (1999), S. 15-35. Die Entscheidung für oder gegen das Einkommen oder den Konsum als

Maßgröße steuerlicher Leistungsfähigkeit ist letztlich ein Werturteil, das auf ethischen Begründungen be-
ruht, die nicht als richtig oder falsch angesehen werden können. Vgl. Siegel (2000), S. 737; Homburg
(2000), S. 226-227; Schreiber / Stellpflug (1999), S. 189-190; Schwinger (1994), S. 45.

32 Vgl. z. B. Tipke (2002), der sich auf S. 150 (aus Gründen der praktischen Umsetzbarkeit) gegen eine
konsumorientierte Einkommensteuer ausspricht, auf S. 164-165 dagegen (aus Gründen der Gleichbe-
handlung der Einkunftsarten) für eine strikt zahlungsstrombasierte Gewinnermittlung plädiert. Zu den
grundlegenden Unterschieden zwischen der Cash-flow-Steuer und der Einnahmenüberschussrechnung
nach § 4 Abs. 3 EStG vgl. Schneider (1997), S. 263.
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zahlungsorientierte Gewinnermittlung mit Blick auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-

beit (Arbeitseinkommen), bei deren Ermittlung Zahlungen nicht periodisiert werden, eine

Belastungsgleichheit sämtlicher Einkunftsarten aus.33 Der Einkünftedualismus wird deshalb

nicht vollständig beseitigt.34

2 Konkretisierung der Gewinnermittlungsregeln

Eine Annäherung der derzeitigen steuerlichen Gewinnermittlung durch Betriebsvermögens-

vergleich an die Einnahmenüberschussrechnung kann nur pragmatisch erfolgen. Objektivie-

rung und Willkürfreiheit verlangen neben der Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewer-

tung und -erfassung den Ersatz von Wahlrechten und Ermessensspielräumen durch verbindli-

che Vorgaben für den Bilanzansatz und die Bewertung. Des Weiteren wären subventionelle

Steuervergünstigungen im Rahmen der Gewinnermittlung (z. B. Sonderabschreibungen und

steuerfreie Rücklagen) aus der Bemessungsgrundlage zu eliminieren,35 so dass für Zwecke

einer intendierten Wirtschaftslenkung und -förderung ausschließlich Tarifermäßigungen oder

an die Steuerschuld anknüpfende Maßnahmen (z. B. Zuschüsse, Zulagen oder „tax credits“)

in Frage kommen. Im internationalen Bereich ist dieses Vorgehen weit verbreitet,36 weshalb

genügend Gestaltungsspielraum für eine autonome nationale Steuerpolitik verbliebe.37

Für den Zeitpunkt des Gewinnausweises sowie für den Ansatz und die Bewertung von Wirt-

schaftsgütern haben der Inhalt und die Reichweite des Realisationsprinzips zentrale Bedeu-

tung. Das Realisationsprinzip kann als zentraler Periodisierungsgrundsatz beibehalten werden,

allerdings ist aus Gründen der bezweckten Gleichbehandlung der Einkunftsarten der Realisa-

tionszeitpunkt stärker am Zahlungszeitpunkt auszurichten. Zur Vermeidung von Manipulatio-

nen durch bewußte Periodenverschiebungen scheidet eine strikte Zahlungsrechnung aber aus.

Der Ausweis von Ertrag und Aufwand und somit von Gewinn setzt vielmehr neben dem

Zahlungsmittelzufluss bzw. -abfluss voraus, dass damit verbundene Markttransaktionen er-

folgt sind. Als unmittelbare Folge einer so verstandenen Realisationsrechnung resultiert die

Aktivierung von Beständen, da im Vorratsvermögen gebundene Aufwendungen wie z. B.

Materialkosten noch nicht zu einer Marktleistungsabgabe geführt haben. Mit Blick auf das

Vorratsvermögen gehen die Periodisierungen somit über jene hinaus, die bspw. die Über-

                                                
33 Vgl. Knoll (2001), S. 335-339; Wagner (2000), S. 432-437.
34 Vgl. Schreiber (2002), S. 109-111.
35 Vgl. Scheffler (2001b), S. 153.
36 Vgl. die Nachweise für die EU bei Jacobs (2002a), S. 133-138.
37 So auch Bravenec (2000), S. 455.
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schussrechnung des § 4 Abs. 3 EStG vorsieht. Im Schrifttum spricht man deshalb auch von

einer vereinfachten Vermögensrechnung.38 Die stärkere Orientierung an Zahlungen im Rah-

men der vereinfachten Vermögensrechnung bedingt ferner, dass in der Bilanz nur entgeltlich

erworbene Wirtschaftsgüter und Verbindlichkeiten angesetzt werden. Auf den gewinnwirk-

samen Ansatz von Forderungen39 und die Passivierung von Rückstellungen müßte dagegen

genau so verzichtet werden wie auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten.40

Auch für die Bewertung ergeben sich in einer stärker zahlungsorientierten Rechnung Konse-

quenzen. Zentrale Bewertungsmaßstäbe sind die Anschaffungskosten und die Herstellungs-

kosten. Zur Gleichbehandlung von Anschaffungs- und Herstellungsvorgängen einerseits –

Anschaffungskosten enthalten regelmäßig Gemeinkosten des Veräußeres –41 und zur Ge-

währleistung der Erfolgsneutralität des Herstellungsvorgangs bis zum Zeitpunkt der Markt-

leistungsabgabe andererseits sind den Herstellungskosten die Vollkosten zugrunde zu legen.

Lediglich die Aktivierung von verwaltungsbezogenen Gemeinkosten, sog. „production over-

heads“, hat zu unterbleiben.42 Die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktivierter Wirt-

schaftsgüter sind nach normierten Verfahren über vorzugebende Nutzungsdauern abzuschrei-

ben. Objektivierungsprobleme sprechen hierbei für die lineare Abschreibung.43 Im Vorrats-

vermögen sind aus Praktikabilitätsgründen Bewertungsvereinfachungen zuzulassen.44

In einer vereinfachten Vermögensrechnung ist für das Imparitätsprinzip, das seinen Ausdruck

in der antizipativen Berücksichtigung von Verlusten durch Teilwertabschreibungen und

Drohverlustrückstellungen findet, kein Raum, da es eine gleichmäßige Besteuerung der Ein-

kunftsarten verhindert. Zudem dient das Vorsichtsprinzip dem Gläubigerschutz, der aus-

schließlich für die Handelsbilanz, nicht aber für die Steuerbilanz bedeutsam ist.45 Um zu ge-

währleisten, dass sich der Fiskus in gleichem Maße an Verlusten und Gewinnen beteiligt,

kann auf das Imparitätsprinzip sowie die eingeschränkten Möglichkeiten zur Bildung von

                                                
38 Vgl. grundlegend Schneider (1997), S. 273-285, 334-338. Zustimmend Kahle (2002a), S. 186; Schreiber

(2002), S. 108.
39 Forderungen werden bis zum Zahlungseingang mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert.

Vgl. Schneider (1997), S. 280.
40 Siehe auch Weber-Grellet (1998), S. 1348. Einschränkungen bei der Aktivierung von Forderungen und

bei der Passivierung von Rückstellungen fördern nicht nur die Gleichbehandlung der Einkunftsarten, son-
dern schließen auch Korrespondenzlücken im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung. Dazu Wagner
(1998), S. 66.

41 Vgl. Scheffler (2001a), S. 907.
42 Vgl. Schneider (1997), S. 295. Beschäftigungsunabhängige Gemeinkosten sind ebenfalls nicht einzube-

ziehen. Vgl. Bareis (2002), S. 140.
43 Vgl. Schneider (1997), S. 277 sowie S. 131-135.
44 Vgl. Schneider (1997), S. 287-294.
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Risikokapital46 als Verlustpuffer bspw. durch Passivierung von Verbindlichkeitsrückstellun-

gen aber nur unter der Voraussetzung verzichtet werden, dass ein zeitlich uneingeschränkter

verzinslicher Verlustausgleich eingeführt wird.47 Der Verbesserung der steuerlichen Verlust-

ausgleichsmodalitäten kommt deshalb eine Schlüsselfunktion zu, wenn Periodisierungen ein-

geschränkt werden sollen.

Der Karlsruher Entwurf eines Einkommensteuergesetzes orientiert sich mit Ausnahme der

Herstellungskostenermittlung48 ebenfalls an den skizzierten Grundzügen einer vereinfachten

Vermögensrechnung. Gleichzeitig soll allerdings der Verlustrücktrag abgeschafft und der

Verlustvortrag auf fünf Jahre begrenzt werden.49 Diese Beschränkungen des Verlustaus-

gleichs widersprechen jedoch den Einschränkungen bei der Verlustvorsorge im Rahmen der

steuerlichen Gewinnermittlung;50 es müßte insoweit beim Imparitätsprinzip und einer vor-

sichtigen Gewinnermittlung bleiben.

3 Beurteilung der IAS

Gemessen an den skizzierten Zielen, Maßstäben und Eckpfeilern kommen die IAS durchaus

als Ausgangspunkt für die steuerliche Gewinnermittlung in Frage. Denn analog zum gelten-

den Recht wird der Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt, so dass kein grund-

sätzlicher Konflikt besteht. Letztendlich muss es Wertentscheidungen überlassen bleiben,

GoB oder IAS der steuerlichen Gewinnermittlung zugrunde zu legen. Denn aus dem Leis-

tungsfähigkeitsprinzip lassen sich keine konkreten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

ableiten.51 Dies gilt gleichermaßen für das Konzept der vereinfachten Vermögensrechnung.

Auch wenn das primäre Ziel der IAS in der Vermittlung entscheidungsrelevanter Informatio-

nen für den Kapitalmarkt liegt – was sich allerdings weitestgehend außerhalb der Bilanz im

Wesentlichen im Rahmen der Kapitalflussrechnung, der Segmentberichterstattung sowie der

                                                                                                                                                        
45 Vgl. Weber-Grellet (1998), S. 1344.
46 Vgl. zur Bildung und Bedeutung von Risikokapital im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung

Schneider (1995), S. 1421-1426.
47 Vgl. Kahle (2002a), S. 186; Schreiber (2002), S. 109; Jacobs (2000), S. 95-96; Schneider (2000a),

S. 1244; Sigloch (2000), S. 178.
48 Vgl. Scheffler (2001a), S. 907.
49 Vgl. Kirchhof u. a. (2001), § 8.
50 Vgl. Schreiber (2002), S. 109; Scheffler (2001a), S. 908.
51 Vgl. Weber-Grellet (2002), S. 702; Treisch (2001), S. 316.
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Entwicklung eines Eigenkapitalspiegels vollzieht52 – besteht eine breite Basis an objektivier-

ten Regeln, die für die steuerliche Gewinnermittlung – auch nach Maßgabe einer vereinfach-

ten Vermögensrechnung – übernommen werden können.53

Im Einzelnen gilt dies beispielsweise für die Dokumentations-, Rahmen- und Systemgrund-

sätze (z. B. Unternehmensfortführung und Einzelbewertung) sowie einzelne Grundsätze der

Bilanzierung (z. B. Wirtschaftsgut-54 und Schuldenbegriff, Aktivierungsverbot für For-

schungsaufwendungen, Verzicht auf reine Aufwandsrückstellungen) und Bewertung (z. B.

Bewertung zu Anschaffungs- oder vollen Herstellungskosten,55 verlässliche Bewertbarkeit

von Rückstellungen und Ansatz des Barwertes,56 Normierung von Abschreibungs- und Be-

wertungsvereinfachungsverfahren). Zudem werden durch die Zurückdrängung des Vorsichts-

prinzips größere Kollisionen mit dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung bereits

im Vorfeld vermieden.57

Der Karlsruher Entwurf eines Einkommensteuergesetzes steht einer Anlehnung an die IAS

(oder die US-GAAP) ebenfalls offen gegenüber.58 Eine pauschale Anknüpfung an die IAS

scheidet allerdings aus, wenn nach dem hier vorgestellten Konzept der vereinfachten Vermö-

gensrechnung die Periodisierung von Zahlungen beschränkt wird. Zudem stehen bekannter-

maßen mehrere Regelungen der IAS nicht in Einklang mit den Zielen der steuerlichen Ge-

winnermittlung. Es sollten deshalb nur zweckmäßige Einzelregelungen übernommen werden,

deren Eignung  anhand der Vorgaben der vereinfachten Vermögensrechnung im Einzelnen zu

prüfen ist. Vor diesem Hintergrund kommen insbesondere eine Aktivierung selbsterstellter

immaterieller Vermögensgegenstände,59 eine Gewinnrealisierung bei langfristiger Fertigung

                                                
52 Vgl. Kahle (2002b), S. 98.
53 Zustimmend Kahle (2002a), S. 181-182; Bruns (2001), S. S73; Eichhorn (2001), S. 224; Müller (2001),

S. 1863-1864; Eberhartinger (2000), S. 386; Herzig (2000), S. 112; Heurung (2000), S. 425; Oestreicher
/ Spengel (1999b), S. 1514-1515; Schreiber (1999), S. 896; Tipke / Lang (1998), S. 326. A. A. Schildbach
(2002), S. 274-275. Selbstverständlich existieren analog zu den derzeitigen GoB zahlreiche entobjekti-
vierte Regelungen mit u. U. großzügigen Ermessensspielräumen. Vgl. nur Engel-Ciric (2002), S. 780-
784. Für die Besteuerung ist dies aber nicht störend, da entobjektivierte Regelungen als Anknüpfungs-
punkte ausscheiden.

54 Vgl. dazu Jacobs (2002b), Sp. 2499-2518.
55 Die Vollkosten nach IAS schließen Verwaltungsgemeinkosten („production overheads“) aus (vgl. Jacobs

(2002c), S. 16-17), so dass sie für die vereinfachte Vermögensrechnung besser geeignet sind als die han-
delsrechtliche und steuerliche Wertobergrenze.

56 Vgl. Happe (2002), S. 360-367. Bei ansonsten entscheidungsneutraler Bewertung von Rückstellungen
(vgl. dazu Schneider (1989), S. 889-895) gleichen die finanziellen Konsequenzen einer Abzinsung denje-
nigen bei einer Nichtbilanzierung. Vgl. Rogall / Spengel (2000), S. 1234-1238.

57 Vgl. Steck (2002), S. 493; Eberhartinger (2000), S. 233-234.
58 Vgl. Kirchhof (2002), S. 21.
59 Vgl. dazu Pellens (2001a), S. 454-461.
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gem. der percentage of completion-Methode60 sowie die fair value-Bewertung61 bei Finanzin-

strumenten und bestimmten Immobilien von vornherein nicht in Frage.62

Diese Beispiele sprechen allerdings nicht gegen eine Zugrundelegung von (diesbezüglich ein-

geschränkten) IAS für eine vereinfachte Vermögensrechnung. Denn auch das derzeitige steu-

erliche Gewinnermittlungsrecht in Deutschland enthält zahlreiche Durchbrechungen der

Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen GoB, die aus dem Sinn und Zweck der steuerlichen

Gewinnermittlung resultieren,63 bspw. das Verbot von Drohverlustrückstellungen sowie das

Abzinsungsgebot bei langfristigen Verbindlichkeiten und  Rückstellungen. Im Ergebnis haben

diese steuerlichen Modifikationen zu einer Annäherung – wenn nicht sogar Übereinstimmung

– mit den IAS geführt.64 Mit Blick auf die Wahlrechte bei planmäßigen Abschreibungen, bei

der Ermittlung von Herstellungskosten und den Verbrauchsfolgeverfahren oder die Möglich-

keit zur Passivierung von bestimmten Aufwandsrückstellungen wären auch im derzeitigen

Gewinnermittlungsrecht weitere Einschränkungen erforderlich, um die Gleichmäßigkeit der

Besteuerung im Sinne der Gleichbehandlung der Einkunftsarten zu verbessern. Bei genauerer

Betrachtung der konkreten Normen ginge der entsprechende Korrekturbedarf wohl über jenen

hinaus, der sich bei einer Anknüpfung an IAS ergäbe.

Eine Beschränkung auf Standards, die für die Besteuerung zweckmäßig sind, begegnet

schließlich Bedenken gegen IAS, die ungeachtet ihrer verfassungsrechtlichen Legitimation65

aufgrund ihrer induktiven Ermittlung sowie Änderungsdynamik geäußert werden. Im Gegen-

satz zu einer direkten und uneingeschränkten Bindung der steuerlichen Gewinnermittlung an

die IAS sind zum einen Befürchtungen unbegründet, wonach private Standardsetter Anreize

zur Formulierung steuergünstiger Gewinnermittlungsregeln hätten, womit der Steuergesetz-

geber seinen Einfluss auf die Festlegung der Bemessungsgrundlage und somit mittelbar auf

die Steuereinnahmen verlieren würde.66 Stichhaltige Argumente gegen die Anlehnung an ein-

zelne, objektivierte IAS wie bspw. zur Bestimmung der Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten, zur Kalkulation von Abschreibungen oder hinsichtlich des Verbrauchsfolgeverfahrens

sind nicht bekannt. Deshalb werden sich zum anderen auch die Steuerwirkungen, die aus Än-

                                                
60 Vgl. dazu Kahle (2001), S. 1205-1206.
61 Vgl. dazu Baetge / Zülch / Matena (2002), S. 367-372 und 417-422.
62 Vgl. Kahle (2002a), S. 186; Schreiber (2002), S. 114; Oestreicher / Spengel (2001), S. 893-894. A. A.

Eberhartinger (2000), S. 264-265, die dies mit der Unbestimmtheit des Leistungsfähigkeitsprinzips be-
gründet, die u. a. „eine ‚Ausdehnung’ des Realisationsprinzips vorsehen kann.

63 Vgl. Weber-Grellet (1999), S. 2662; ders. (1997), S. 386.
64 Vgl. Grotherr / Jorewitz (2001), S. 145; Herzig (2001a), S. 51-52.
65 Vgl. die Nachweise in Gliederungspunkt II 1.
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derungsdynamik von IAS resultieren, in engen Grenzen halten. Kommt es zu Veränderungen

im Zeitablauf, steht dies einer Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eben-

falls nicht entgegen,67 da dieser Begriff nicht statisch und somit unveränderlich definiert ist.68

4 Begrenztheit des Modells des ökonomischen Gewinns zur Ableitung von Bilanzie-
rungs- und Bewertungsregeln

Aus ökonomischer Sicht sollte die steuerliche Gewinnermittlung Investitionsentscheidungen

nicht verzerren. IAS wären den herkömmlichen Regeln der steuerlichen Gewinnermittlung

überlegen, wenn sie die Entscheidungsneutralität der Besteuerung verbessern. Entscheidungs-

neutralität der Besteuerung setzt voraus, den ökonomischen Gewinn einer Periode, also die

Verzinsung des Ertragswerts des Unternehmens zu Beginn der Periode zu besteuern. Um dies

zu gewährleisten, ist der Ertragswert des Unternehmens zu periodisieren. Dabei entspricht der

entscheidungsneutrale Periodisierungsbetrag, die ökonomische Abschreibung, der Differenz

zwischen dem Einzahlungsüberschuss am Ende einer Periode und dem ökonomischen Ge-

winn der Periode.69

Das Modell des ökonomischen Gewinns liefert eine Vorstellung über begünstigende oder dis-

kriminierende Wirkungen der steuerlichen Gewinnermittlung: Entscheidungsneutralität bzw.

eine Übereinstimmung der Kapitalwerte vor und nach Steuern ist gewahrt, sofern sich steuer-

liche und ökonomische Abschreibungen entsprechen.70 Übersteigt die steuerliche die ökono-

mische Abschreibung, wirkt die steuerliche Gewinnermittlung begünstigend, im umgekehrten

Fall diskriminierend. Auf dieser Grundlage sind Aussagen über die allokativen Eigenschaften

der Gewinnermittlung möglich, wonach eine begünstigende Besteuerung den Umfang vorteil-

hafter Investitionen erhöht und eine diskriminierende Besteuerung diesen Umfang reduziert.71

Für die Ableitung konkreter Bilanzierungs- und Bewertungsregeln ist das Modell aus mehre-

ren Gründen nicht geeignet. Da der Ertragswert von zukünftigen Zahlungen abhängt, lassen

                                                                                                                                                        
66 Gl. A. Kahle (2002a), S. 187. A. A. Schildbach (2002), S. 275-276.
67 So aber Fülbier / Gassen (1999), S. 1512.
68 Vgl. Oestreicher / Spengel (2001), S. 894. Man denke nur an die Abgrenzung zwischen materiellen und

immateriellen Wirtschaftsgütern bei Softwaresachverhalten oder die Entwicklung der Bilanzierungs-
grundsätze bei Leasingsachverhalten.

69 Vgl. Schneider (1997), S. 264-268.
70 Ausreichend ist eine Übereinstimmung der Summe der Barwerte der steuerlichen und der ökonomischen

Abschreibungen. Vgl. Schneider (1992), S. 226.
71 Vgl. Spengel / Lammersen (2001), S. 225-226.



16

sich der ökonomische Gewinn bzw. der neutrale Periodisierungsbetrag unter realen Marktver-

hältnissen und unter dem Gesichtspunkt der erforderlichen Rechtssicherheit nicht zweifelsfrei

bestimmen. Zudem kann das gesamtwertbasierte Konzept keine verbindlichen Ansatz- und

Bewertungsvorschriften für den auf einer Einzelbewertung fußenden Vermögensvergleich

liefern.72 So symbolisieren denn auch die steuerlichen Abschreibungen im Modell die Summe

der Periodisierungsbeträge aus den Regelabschreibungen sowie ggf. Sonderabschreibungen,

den Veränderungen der Rückstellungen, den Investitionszulagen und -zuschüssen, einem Di-

sagio usw. Selbst wenn das Modell für Analysezwecke auf Einzelinvestitionen reduziert wird

(z. B. Maschinen, Gebäude),73 taugt es nicht als Deduktionsbasis für steuerliche Gewinner-

mittlungsregeln. Denn die ökonomische Abschreibung bestimmt sich in Abhängigkeit vom

Verlauf der Einzahlungsüberschüsse, der Länge der Nutzungsdauer der Investition und der

Höhe des Kalkulationszinses; sie ist demnach abhängig von den Umständen des Einzelfalles.

Je nach Konstellation dieser Ausgangsdaten kann die entscheidungsneutrale steuerliche Ab-

schreibung einen linearen, degressiven oder progressiven Verlauf einnehmen, sinkt der

Marktzins unter die interne Verzinsung der Investition, übersteigt die Summe der Ertrags-

wertabschreibungen überdies die Anschaffungskosten der Investition.74

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Modell des ökonomischen Gewinns keine allgemein

gültige Norm für die Beurteilung der steuerlichen Gewinnermittlung darstellen kann.75 Dem-

nach ist auch kein Urteil über die Zweckmäßigkeit der IAS im Vergleich zu den derzeit vor-

herrschenden steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften möglich. Die vereinfachte Vermö-

gensrechnung mit einer eingeschränkten Periodisierung von Zahlungen im Zusammenhang

mit Anschaffungs- und Herstellungsvorgängen führt zu keiner anderen Beurteilung, es kön-

nen aber auch keine überzeugenden Argumente gegen diese Begrenzung der Periodisierung

vorgebracht werden.76 Eine rechtssichere Besteuerung erfordert Objektivierungen sowie will-

kürfreie Regelungen und somit eine Normierung der Periodisierungsvorschriften. Deren Be-

grenzung auf bestimmte, wenige Tatbestände und somit die stärkere Orientierung der steuerli-

chen Gewinnermittlung an Zahlungen ist zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung

                                                
72 Vgl. Jacobs (1971), S. 27-29; Wagner (1999), S. 30-31.
73 Vgl. erstmals umfassend King / Fullerton (1984), sowie zuletzt European Commission (2002).
74 Vgl. Schneider (1997), S. 266.
75 Vgl. Kahle (2002a), S. 184; Spengel (2000), S. 10; Schreiber (1997), S. 503. Anders aber Schneider

(2000b), S. 430; ders. (1999), S. 105-106, der dieses Modell zur argumentativen Begründung der verein-
fachten Vermögensrechnung heranzieht. Als weitere Begründung verweist Schneider stets aber auch auf
die Wahrung des Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Vgl. im Einzelnen Schneider (1997),
S. 273-285.

76 Vgl. Schreiber (2002), S. 112.
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erforderlich. Weder die Postulate der Gleichmäßigkeit noch der Neutralität der Besteuerung

schließen aus, IAS der steuerlichen Gewinnermittlung bzw. der vereinfachten Vermögens-

rechnung zugrunde zu legen.

5 Folgerungen

Eine Anlehnung der steuerlichen Gewinnermittlung an IAS ist möglich. Gegenüber den han-

delsrechtlichen GoB führt dies jedoch weder zu einer verbesserten Messung steuerlicher

Leistungsfähigkeit noch zu einer erhöhten Neutralität der Gewinnermittlung. Unabhängig von

der gewählten Ausgangsgröße sind mehr oder weniger weitreichende Modifikationen erfor-

derlich, um dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der ein Gleichbehand-

lungsgebot der Einkunftsarten einschließt, gerecht zu werden. Maßstab für diese steuerlichen

Modifikationen ist das als Kompromiss anzusehende Konzept einer vereinfachten Vermö-

gensrechnung. Da sich sowohl gegenüber den IAS als auch gegenüber den derzeitigen GoB

Einschränkungen ergeben, führt dies (wie bisher auch) zu einer de facto Eigenständigkeit der

steuerlichen Gewinnermittlung.77 Eine Einheitsbilanz kommt somit nicht in Frage.

Mit Blick auf die Verhältnisse in den USA sollte aber von einer sehr weitgehenden Verselb-

ständigung der steuerlichen Gewinnermittlung abgesehen werden, da dies eine „Verkompli-

zierung und Unübersichtlichkeit zur Folge hat“ und den „Finanzbehörden ein sehr großer Er-

messensspielraum fasst zwangsläufig eingeräumt werden müsste“.78 Sucht man deshalb nach

einem Vorrat an Normen, an welche neben den handelsrechtlichen Vorschriften auch die

steuerliche Gewinnermittlung anknüpfen kann, sind die IAS den derzeitigen GoB überlegen.

Unter steuerlichen Gesichtspunkten basiert diese Überlegenheit weniger auf systematischen

Überlegungen, sondern auf den übergeordneten Gesichtspunkten der Schaffung einer einheit-

lichen europäischen Steuerbasis, die ihren Ausdruck in einer erhöhten Transparenz der steu-

erlichen Gewinnermittlung, der Möglichkeiten zur einheitlichen, EU-weiten Fortentwicklung

der Steuerbemessungsgrundlagen, der Verringerung von compliance costs sowie dem Abbau

von Behinderungen der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit (grenzüberschreitender

                                                
77 Vgl. van Hulle (2000), S. 548; Selchert (1999), S. 931.
78 Vorwold (2002), S. 510. Ähnlich für Großbritannien Macdonald (2002), S. 53.
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Verlustausgleich) finden.79 Ohne eine EU-weite Vereinheitlichung der Gewinnermittlungsre-

geln sind diese Vorteile nicht realisierbar.80

Aus heutiger Sicht kann nur darüber spekuliert werden, wie die steuerliche Anknüpfung an

IAS technisch vollzogen werden könnte:81 Dringen IAS über die EU-Verordnung in den Ein-

zelabschluss ein und besteht in den Mitgliedstaaten ein Maßgeblichkeitsprinzip, wäre aus

Sicht des Handelsrechts zunächst eine Überleitungsrechnung von der Informations- zur Aus-

schüttungsbilanz erforderlich.82 Die Ausschüttungsbilanz kann aufgrund der handelsrechtli-

chen Geltung des Vorsichtsprinzips allerdings nicht Grundlage der steuerlichen Gewinner-

mittlung sein.83 In einem zweiten Schritt wäre die Ausschüttungsbilanz deshalb in eine Steu-

erbilanz nach den Grundsätzen der vereinfachten Vermögensrechnung überzuleiten. Gleich-

zeitzeitig wären Begrenzungen des Verlustausgleichs aufzuheben. Kommt es dagegen im Zu-

ge der Bestrebungen zur Schaffung einer konsolidierten Bemessungsgrundlage für Konzerne

zu einer Gewinnermittlungsrichtlinie,84 können die Normen unmittelbar nach den Grundsät-

zen der vereinfachten Vermögensrechnung spezifiziert werden, was zur Schaffung einer ori-

ginären Steuerbilanz bzw. Vermögensrechnung auf Basis der IAS führt. Unabhängig von der

technischen Umsetzung einer Anknüpfung an IAS ergäben sich gleichgerichtete Konsequen-

zen für die effektive Steuerbelastung von Unternehmen. Diese werden im folgenden Gliede-

rungspunkt IV untersucht.

IV Konsequenzen einer IAS-basierten Gewinnermittlung für die Steuerbelastung
von Kapitalgesellschaften in der EU (und den USA)

1 Methodische Grundlagen der Quantifizierung der Steuerwirkungen

Die Konsequenzen bei einem Übergang zur IAS-basierten Gewinnermittlung für die Steuer-

belastung von Unternehmen werden mit Hilfe des European Tax Analyzer quantifiziert. Des-

                                                
79 Vgl. die Nachweise in Gliederungspunkt I.
80 Vgl. zum Problem des grenzüberschreitenden Verlustausgleichs z. B. zwischen Stammhaus und Betriebs-

stätte nur Jacobs (2002a), S. 178; Birk (1996), S. 78.
81 Vgl. auch Lüdenbach / Hoffmann (2002), S. 234.
82 Vgl. die Nachweise in Gliederungspunkt II 1.
83 Vgl. Oestreicher / Spengel (2001), S. 894. A. A. Herzig (2001b), S. 158, 159; ders. (2001a), S. 57-58;

Pellens (2001b), S. S103; Ernst (2000), S. 47.
84 Vgl. die Nachweise in Gliederungspunkt II 2.
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sen nichtsteuerliches Rahmenmodell lässt sich wie folgt beschreiben:85 Mit Hilfe eines com-

putergestützten Unternehmensmodells wird die Entwicklung einer Kapitalgesellschaft über

einen Zeitraum von zehn Perioden simuliert. Ausgangsgrößen für die Steuerberechnungen

bilden die Daten der Vermögens- und Kapitalausstattung sowie der Unternehmenspläne.

Letztere enthalten variierbare Angaben über Produktion, Absatz, Beschaffung, Personal-

bestand, Personalkosten und betriebliche Altersversorgung sowie über das Investitions-, Fi-

nanzierungs- und Ausschüttungsverhalten. Zusätzlich werden gesamtwirtschaftliche Daten,

wie verschiedene Soll- und Habenzinssätze sowie Preissteigerungsraten berücksichtigt. Fi-

nanziert wird das Unternehmen durch Eigen- und Fremdkapital. Bezüglich der Ergebnisver-

wendung ist vorgesehen, dass neben der Thesaurierung von Gewinnen Ausschüttungen an die

Anteilseigner vorgenommen, oder aber Investitionen im Sach- und Finanzanlagevermögen

durchgeführt werden können.

Zur Ermittlung der Steuerbelastung werden typische Unternehmen während des zehnperiodi-

gen Berechnungszeitraums veranlagt. Neben vier EU-Staaten (Deutschland, Frankreich,

Großbritannien und die Niederlande) werden die USA aus Vergleichsgründen einbezogen.

Auf Unternehmensebene werden alle relevanten Steuerarten – in Deutschland sind dies

Grundsteuer, Gewerbesteuer sowie Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag -, die

Vorschriften zur Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen, die bedeutsamsten bi-

lanziellen und steuerlichen Wahlrechte sowie sämtliche Tarifvorschriften berücksichtigt. Als

Verfahren zur Berechnung der Steuerzahlungen wird die kasuistische Veranlagungssimulation

herangezogen. Die auf Basis der Vermögensendwertmethode ermittelte effektive Gesamtsteu-

erbelastung entspricht der Differenz zwischen dem Endvermögen vor und nach Steuern. Be-

trachtet wird ausschließlich die Unternehmensebene. Steuern auf der Ebene der Anteilseigner

der Kapitalgesellschaft werden für diese Untersuchung nicht berücksichtigt.

Um die Konsequenzen einer IAS-basierten Gewinnermittlung abzuschätzen, werden die Un-

ternehmen jeweils nach den nationalen Bestimmungen sowie nach Maßgabe der entsprechen-

den IAS veranlagt. Bei einem Übergang auf IAS werden für alle Vergleichsländer jene Re-

gelungen einbezogen, die wichtige Unterschiede im Bereich der Aufwandsverrechnung erfas-

sen und den Grundsätzen der vereinfachten Vermögensrechnung entsprechen. Aus Vereinfa-

chungsgründen wird im Folgenden nur von einer IAS-basierten Gewinnermittlung gespro-

chen. Unterschiede im Zusammenhang mit der Realisierung von Erträgen bleiben dagegen

unberücksichtigt. Denn aufgrund der Geltung des Realisationsprinzips und dessen stärkerer

                                                
85 Vgl. Jacobs / Spengel (1996).
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Ausrichtung an Zahlungen ist im Rahmen der vereinfachten Vermögensrechnung eine Vor-

verlagerung von Erträgen im Vergleich zum derzeitigen Recht ausgeschlossen. Im Einzelnen

handelt es sich um fünf Regelungen, die gegenüber dem derzeitigen Rechtsstand in Deutsch-

land folgende Abweichungen aufweisen:86

- Abschreibungsmethoden für Gebäude, bewegliche und immaterielle Wirtschaftsgüter:

Nach internationalen Grundsätzen wird die lineare Methode bevorzugt, so dass für be-

wegliche Wirtschaftsgüter eine degressive Abschreibung ausscheidet.

- Steuerliche Abschreibungszeiträume für Gebäude: Während nach den IAS Fabrikations-

gebäude über 40 Jahre und Bürogebäude über 50 Jahre abzuschreiben sind, gilt steuerlich

in Deutschland für beide Gebäudearten eine 33-jährige Nutzungsdauer.

- Herstellungskostenermittlung: Im Gegensatz zu den einkommensteuerlichen Vorschriften,

die wahlweise einen Ansatz zu Teil- oder Vollkosten zulassen, sind nach den IAS gene-

rell die Vollkosten anzusetzen.

- Verbrauchsfolgeverfahren: Einkommensteuerlich wird in der Praxis die Durchschnitts-

methode angewendet, wohingegen IAS die FiFo-Methode als benchmark vorsehen.

- Berechnungsgrundlagen der betrieblichen Altersversorgung: Entgegen der insoweit re-

striktiven Vorschriften des § 6a EStG gestatten die IAS (bei gehaltsabhängigen Zusagen

sowie hinsichtlich der Rentenzahlungen) eine Projektion künftiger Entwicklungen. Ferner

orientiert sich der Rechnungszinssatz am langfristigen Kapitalmarktzins.

2 Veränderung der Steuerbelastung deutscher Unternehmen bei einem Übergang
zur IAS-basierten Gewinnermittlung

Zur Veranschaulichung werden in einem ersten Schritt zunächst die Konsequenzen betrachtet,

die ein Übergang zur Gewinnermittlung nach IAS für die Steuerbelastung in Deutschland

hätte. Dazu wird im Ausgangsfall eine Kapitalgesellschaft betrachtet, die typische Bilanz- und

Erfolgsrelationen für ein mittelständisches Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes auf-

weist. Die sich in der Mitte des Berechnungszeitraums ergebenden Kennzahlen für dieses

Unternehmen zeigt die erste Zeile von Tabelle 1.

                                                
86 Vgl. zur Darstellung und Erörterung der IAS z. B. Pellens (2001a); Wagenhofer (2001).
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Tab. 1: Erfolgs- und Bilanzkennzahlen der Branchenunternehmen (Periode 6 von 10)87

Umsatz-
rentabilität

in %

Vorrats-
intensität

in %

Anlagen-
intensität

in %

Personal-
intensität

in %

EK-Quote
in %

EK-Renta-
biliät
in %

Ausschüt-
tungsquote

in %

Verarbeitendes Ge-
werbe (Ausgangsfall) 3,1 21,8 22,9 24,6 27,4 16,6 37,4

Chemische Indus. 3,5 8,6 20,1 25,0 40,9 10,0 51,9
Elektrotechnik 2,0 17,9 15,1 29,9 24,6 10,2 37,2
Ernährungsgewerbe 1,2 16,7 36,6 14,3 18,7 12,4 32,4
Straßenfahrzeugbau 2,0 14,8 23,0 23,8 27,9 13,3 55,4
Maschinenbau 2,1 6,3 15,9 31,6 20,9 13,3 39,8
Metallerzeugung 2,0 24,6 29,1 22,8 24,8 12,4 11,3

Baugewerbe 0,9 11,6 18,7 34,8 6,9 23,6 47,0
Dienstleistung 3,6 12,5 15,3 53,6 29,8 17,7 56,8
Handel 1,0 35,4 15,7 10,6 10,5 23,6 46,0
Verkehr 2,1 0,9 54,1 29,3 17,4 15,3 38,7

Über den Berechnungszeitraum von zehn Perioden beträgt die effektive Steuerbelastung des

Ausgangsunternehmens in Deutschland mit Grundsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer

und Solidaritätszuschlag bei nationaler Gewinnermittlung ca. 10,5 Mio. €. Wird exakt das

gleiche Unternehmen nach Maßgabe der berücksichtigten IAS veranlagt, verändert sich die

Steuerbelastung so gut wie nicht, sie reduziert sich um etwa 1% auf ca. 10,4 Mio. € (Abbil-

dung 2). Hintergrund für diese geringfügigen Änderungen ist, dass sich für das Ausgangsun-

ternehmen die belastenden Effekte aus dem Übergang zur Gewinnermittlung nach IAS insbe-

sondere durch die Verschlechterung der Abschreibungsbedingungen88 und die entlastenden

Effekte aus der günstigeren Periodisierung von Vorsorgeaufwendungen89 nahezu vollständig

kompensieren. Vermutlich hätte dieses Ergebnis nur geringfügiger Änderungen auch dann

Bestand, wenn man weitere Komponenten der Bemessungsgrundlagen berücksichtigen wür-

de. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Rückstellungen, der in Deutschland aufgrund

des Verbots zur Passivierung von Drohverlustrückstellungen und des Abzinsungsgebots für

Schuldrückstellungen bereits den entsprechenden IAS entspricht.90

                                                
87 Datenbasis: Deutsche Bundesbank (1997a), S. 41-55; dies. (1997b), S. 31-55; dies. (1997c); Industriekre-

ditbank (1997), S. 18-23.
88 Vgl. zu einem Rechtsvergleich (allerdings auf Basis der deutschen Abschreibungsvorschriften von 1998)

Oestreicher / Spengel (1999c), S. 252-254.
89 Vgl. zu einem Rechtsvergleich Krawitz (2001), S. 741-743; Wolz (2000), S. 1373-1380; Esser / Sieben

(1997), S. 25-29; Spengel / Schmidt (1997), S. 57-79, 167-178.
90 Vgl. die Nachweise in Fn. 64.
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Abb. 2: Steuerbelastung in Deutschland bei Gewinnermittlung nach HGB/EStG sowie nach
IAS/EStG (GmbH über zehn Perioden)

Auch wenn die nur geringfügigen Belastungsänderungen bei dem Ausgangsunternehmen in

der Summe auf eine weitgehende Übereinstimmung der derzeitigen steuerlichen Gewinner-

mittlungsregeln mit den IAS hindeuten, darf dieses Ergebnis nicht verallgemeinert werden, da

es für ein Unternehmen mit typischen Bilanz- und Erfolgsrelationen des Verarbeitenden Ge-

werbes abgeleitet wurde. Die unterschiedlichen Komponenten der Bemessungsgrundlagen

werden zu unterschiedlichen Belastungswirkungen führen, wenn man Unternehmen unter-

schiedlicher Branchen betrachtet. Je nach Ausprägung jener betriebswirtschaftlichen Kenn-

zahlen, an welche die geänderten Gewinnermittlungsvorschriften anknüpfen, ergibt sich eine

unterschiedliche Steuerbelastung. Wichtige Einflussfaktoren sind dabei die Anlagenintensität

(Abschreibungen), die Vorratsintensität (Herstellungskostenermittlung und Verbrauchsfolge)

und die Personalintensität (Altersversorgung).

Zur Gewinnung möglichst aussagekräftiger Ergebnisse wird deshalb ein breites Spektrum an

Unternehmen betrachtet. Neben dem Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes handelt es

sich um die Chemische Industrie, Elektrotechnik, Ernährungsgewerbe, Straßenfahrzeugbau,

Metallerzeugung, Maschinenbau, Baugewerbe, Handel, Verkehr sowie Dienstleistung. Tabel-

le 1 zeigt die Kennzahlen dieser Unternehmen, Abbildung 3 das Ergebnis der Simulationen.
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Abb. 3: Steuerbelastung in Deutschland nach Branchen bei Gewinnermittlung nach IAS/EStG

(Belastungsänderungen im Vergleich zu HGB/EStG))

Neben dem Ausgangsunternehmen würden die meisten Unternehmen entlastet (bis 9 %). Zu

den relativen Gewinnern zählen Unternehmen mit niedriger Anlagen- und Vorratsintensität

sowie hoher Personalintensität. Denn diese Unternehmen profitieren zum einen von den

günstigen Vorschriften zur Periodisierung von Vorsorgeaufwendungen und erleiden anderer-

seits nur geringe Nachteile aus der Verschlechterung der Abschreibungsbedingungen sowie

der höheren Vorratsbewertung. Lediglich im Verkehrs-, Ernährungs- und Baugewerbe erge-

ben sich Mehrbelastungen zwischen 1 % und 3 %. Ausschlaggebend hierfür sind in erster

Linie die hohen Anlagenintensitäten dieser Unternehmen, so dass sich in diesen Fällen die

Nachteile aus den verschlechterten Abschreibungsbedingungen deutlich bemerkbar machen.

Infolge der nahezu durchgängig rückläufigen Steuerbelastung sind Befürchtungen unbegrün-

det, nach denen eine Zugrundelegung der IAS in Deutschland generell mit Steuererhöhungen

verbunden wäre.91 Diese Argumentation übersieht nämlich zweierlei: Zum einen wurde in der

                                                
91 Vgl. z. B. Lauth (2000), S. 1370; Mayer-Wegelin (1999), S. 538-539; Hauser / Meurer (1998), S. 280.
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jüngsten Vergangenheit die steuerliche Bemessungsgrundlage in Deutschland mehrfach ver-

breitert, zuletzt durch die Verschlechterung der Abschreibungsbedingungen im Rahmen des

Steuersenkungsgesetzes 2001.92 Dadurch schlagen einerseits Vorteile der IAS im Bereich der

Vorsorgeaufwendungen stärker durch und andererseits verlieren Nachteile bei den Abschrei-

bungen an Bedeutung. Zum anderen wird dabei implizit unterstellt,93 IAS kämen uneinge-

schränkt zur Anwendung, also bspw. auch eine fair value-Bewertung von Finanzinstrumen-

ten. Eine solche Erweiterung des Realisationsprinzips ist aber weder mit dem geltenden An-

schaffungskostenprinzip noch mit den skizzierten Zielen der steuerlichen Gewinnermittlung

zu vereinbaren, welche den Realisationszeitpunkt stärker an den Zahlungszeitpunkt rücken.

3 Internationaler Steuerbelastungsvergleich bei nationaler Gewinnermittlung

Zur Abschätzung der Konsequenzen, die aus der Anlehnung an IAS für die internationale

steuerliche Wettbewerbsposition deutscher Unternehmen resultieren, wird für die elf Unter-

nehmen ein Steuerbelastungsvergleich durchgeführt, der neben Deutschland noch Frankreich,

Großbritannien, die Niederlande und die USA einschließt. Zunächst wird jedoch für das Aus-

gangsunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes unter Zugrundelegung der jeweiligen natio-

nalen steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften ein Überblick über die Steuerstrukturen

und Steuerbelastungen gegeben (Rechtsstand 2001, siehe Abbildung 4 sowie Tabelle 2).94

- Die Gesamtsteuerbelastung wird in Deutschland nahezu ausschließlich durch ertragsab-

hängige Steuern beeinflusst. Der Anteil der Grundsteuer ist mit 1,0 % unbedeutend.

- Ein anderes Bild ergibt sich dagegen in Frankreich. Dort wird die Gesamtsteuerbelastung

mit einem Anteil von etwa 45 % maßgeblich von drei ertragsunabhängigen Steuern

(Grundsteuer, taxe professionnelle, Arbeitgebersteuern) determiniert. Das Steuersystem

Frankreichs hat also gegenüber dem deutschem eine völlig andere Struktur.

                                                
92 Vgl. zu einer zusammenfassenden Quantifizierung der Steueränderungen in Deutschland zwischen 1998

und 2001 Oestreicher / Spengel (2001), S. 894-896, sowie für den Zeitraum ab 1995 auch Jacobs / Spen-
gel (2000), S. 348-351.

93 So z. B. Schildbach (2002), S. 274 oder Fülbier / Gassen (1999), S. 1512-1513, in ihrer Erwiderung zu
Oestreicher / Spengel (1999a), S. 593-600.

94 Vgl. ausführlicher Jacobs / Spengel (2002a). Zu einem Vergleich der europäischen Steuersysteme vgl.
Jacobs (2002a), S. 103-138. Zur US-amerikanischen Besteuerung siehe die Beiträge in American Cham-
ber of Commerce in Germany/PricewaterhouseCoopers (2001).
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- In Großbritannien wird die Belastungshöhe durch die Körperschaftsteuer bestimmt. Die

ertragsunabhängigen Steuern beschränken sich auf die Grundsteuer (business rates), deren

Anteil an der Gesamtbelastung jedoch mit 10,6 % verhältnismäßig hoch ist.

- Ein ähnliches Bild ergibt sich in den Niederlanden. Dort wird neben der Körperschafts-

teuer nur noch eine - allerdings wesentlich unbedeutendere - Grundsteuer erhoben.

- Das US-amerikanische Unternehmen soll in Kalifornien ansässig sein. Die in diesem

Bundesstaat vorherrschende Steuerbelastung wird maßgeblich durch die ertragsabhängi-

gen Steuern (Körperschaftsteuer auf Bundesebene; Körperschaftsteuer auf bundesstaatli-

cher Ebene) beeinflusst. An ertragsunabhängigen Steuern wird in Kalifornien eine Ver-

mögensteuer erhoben. Ihr Anteil an der Gesamtbelastung beträgt 7,3%.

Tab. 2: Einfluss der einzelnen Steuerarten auf die Steuerbelastung
Land D F GB NL USA
Gesamtbelastung in € 10.516.346 11.513.975 7.864.763 8.667.486 10.480.518
Körperschaftsteuer einschl. SolZ 6.891.882 6.284.976 7.033.418 8.532.208 8.392.152
Gewerbesteuer/Franchise Tax 3.517.887 - - - 1.327.614
Taxe Professionnelle - 3.384.998 - - -
Arbeitgebersteuern - 1.486.806 - - -
Property Tax - - - - 760.752
Grundsteuer 106.577 357.195 831.345 135.278 -

Abb. 4: Internationaler Steuerbelastungsvergleich (Rechtsstand 2001)
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Für das Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes ist festzuhalten, dass die deutsche und

die US-amerikanische Steuerbelastung in etwa übereinstimmen. Im Vergleich zu Großbritan-

nien und den Niederlanden ist die Belastung in Deutschland dagegen deutlich höher, während

sich gegenüber Frankreich ein signifikanter Vorteil ergibt. Die vergleichsweise hohe Effek-

tivbelastung in Deutschland resultiert aus der hohen Belastung mit Ertragsteuern. Seit der

Absenkung der körperschaftsteuerlichen Tarifbelastung auf 25 % (26,375 % einschließlich

Solidaritätszuschlag) durch das Steuersenkungsgesetz ist hierfür in erster Linie die Zusatzbe-

lastung mit Gewerbesteuer ausschlaggebend. Im Verhältnis zu den USA und insbesondere zu

Frankreich wird dieser Nachteil aber die dort erhobenen ertragsunabhängigen Steuern kom-

pensiert (USA) bzw. überkompensiert (Frankreich).

Abb. 5: Belastungsdifferenzen aus deutscher Sicht bei nationaler Gewinnermittlung

Die relative Belastungssituation im Verarbeitenden Gewerbe darf allerdings nicht verallge-

meinert werden. Die Betrachtung der anderen Unternehmen zeigt, dass die Differenzen je

nach Branche und somit je nach Ausprägung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, an die

die nationalen Steuersysteme anknüpfen, im internationalen Vergleich unterschiedlich aus-

fallen. In Abbildung 5 markiert die deutsche Belastung die Nulllinie. Das branchenabhängige

Steuergefälle wird besonders deutlich, wenn man das Unternehmen des Baugewerbes be-

trachtet, das im Gegensatz zum Ausgangsunternehmen geringere Gewinne erwirtschaftet. In
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diesem Fall wird die Gesamtsteuerbelastung sehr stark durch die ertragsunabhängigen Steuern

bestimmt. Aufgrund des großen Einflusses der Substanzsteuern ergibt sich in Frankreich die

mit Abstand höchste Belastung. Dagegen schneidet der Verkehrssektor als sehr anlageninten-

sive Branche aus deutscher Sicht ungünstig ab, wofür die im internationalen Vergleich mitt-

lerweile ungünstigen deutschen Abschreibungsmöglichkeiten verantwortlich sind.

Mit Blick auf die übrigen Unternehmen zeigt sich, dass die Belastungsdifferenzen aus deut-

scher Sicht im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe sowohl geringer aber auch höher sein

können. Dies ist auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen. Aufgrund geringer Erfolge ist

die deutsche Belastungssituation auch im Ernährungsgewerbe und der Metallerzeugung ver-

gleichsweise günstig. Dagegen schneiden neben Unternehmen mit verhältnismäßig hoher

Anlagenintensität auch solche mit hoher Eigenkapitalquote (z. B. Chemie) und hoher Perso-

nalintensität (z. B. Dienstleistung) in Deutschland relativ schlecht ab.

Demnach hat die Zugehörigkeit eines Unternehmens zu einer bestimmten Branche einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Höhe der zwischenstaatlichen Belastungsdifferenzen. Allerdings

werden die für das Ausgangsunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes ermittelten Belas-

tungsunterschiede durch die Branchenunternehmen im Grundsatz bestätigt. Danach sind die

Belastungen in Deutschland und den USA annähernd gleich hoch, in Frankreich durchweg

höher und in Großbritannien sowie den Niederlanden deutlich geringer als in Deutschland.

Die Ergebnisse in Abbildung 5 verdeutlichen allerdings auch recht eindrucksvoll das be-

trächtliche Steuergefälle innerhalb der EU (also ohne USA), das je nach Branche zwischen

33,5 (Chemie) und 150,6 Prozentpunkte (Baugewerbe) betragen kann.

4 Internationaler Steuerbelastungsvergleich bei IAS-basierter Gewinnermittlung

Die Folgen einer IAS-basierten steuerlichen Gewinnermittlung für die internationale Wettbe-

werbsposition der Unternehmen werden unter der Prämisse berechnet, dass sämtliche Länder

einheitlich die betrachteten IAS der Besteuerung zugrunde legen. Eine Überlagerung durch

nationale steuerliche Sondervorschriften soll somit nicht stattfinden.95 Die Belastungsände-

rungen bei dem Ausgangsunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes zeigen (Abbildung 6

und Tabelle 3), dass Deutschland seine Wettbewerbsposition gegenüber allen Vergleichslän-

                                                
95 Zu Beispielsrechnungen unter Beibehaltung steuerlicher Sondervorschriften vgl. Oestreicher / Spengel

(1999c), S. 491-504. Zu den derzeitigen steuerlichen Sondervorschriften siehe auch Abbildung 1 in Glie-
derungspunkt II 1.
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dern verbessern kann. Denn während die Belastung nur in Deutschland abnimmt, sind in den

anderen Ländern Anstiege zwischen 2,6 % in Großbritannien und 7,9 % in Frankreich zu ver-

zeichnen. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Bemessungs-

grundlagen im Ausland hinsichtlich der Verrechnung von Vorsorgeaufwendungen und der

Bewertung des Vorratsvermögens bereits weitgehend mit den internationalen Grundsätzen

übereinstimmen. Dagegen bestehen für die Verrechnung von Abschreibungen eigenständige

steuerliche Vorschriften, die insbesondere in Frankreich und den USA günstiger als die ent-

sprechenden Regelungen der IAS sind, was durch die hohen Belastungsanstiege in beiden

Ländern dokumentiert wird. Somit stehen im Ausland bei einem Übergang zur steuerlichen

Gewinnermittlung nach den IAS entgegen der Situation in Deutschland den Mehrbelastungen

im Bereich der Abschreibungen keine Entlastungen im Bereich der Vorsorgeaufwendungen

gegenüber.

Abb. 6: Steuerbelastungsvergleich beim Übergang auf IAS-basierte Gewinnermittlung

Tab. 3: Belastungsänderungen beim Übergang auf IAS-basierte Gewinnermittlung
Land D F GB NL USA
Nationales Recht 10.516.346 11.513.975 7.864.763 8.667.486 10.480.518
IAS-basiert 10.419.750 12.505.382 8.077.524 8.978.963 11.154.214
Differenz in € (in %) -96.056 (-0,9) 991.407 (7,9) 212.761 (2,6) 311.477 (3,5) 673.696 (6,0)

Dieser Befund wird für die übrigen Unternehmen bestätigt. In Abbildung 7 sind die Belas-

tungsänderungen aus deutscher Sicht angegeben, wenn von der nationalen auf die IAS-

basierte steuerliche Gewinnermittlung übergegangen wird. Ein positives (negatives) Vorzei-

chen signalisiert dabei entweder eine Abnahme von Belastungsnachteilen (-vorteilen) oder
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eine Zunahme von Belastungsvorteilen (-nachteilen) gegenüber den anderen Ländern im Ver-

gleich zum derzeitigen Rechtsstand. Die durchweg positiven Vorzeichen deuten somit auf

eine branchenübergreifende Verbesserung der steuerlichen Wettbewerbsposition aus deut-

scher Sicht hin. Besonders ausgeprägt sind die Verbesserungen bei Unternehmen mit hoher

Anlagenintensität (Verkehr), was nochmals die nach dem Steuersenkungsgesetz allenfalls

noch durchschnittlichen steuerlichen Abschreibungsvorschriften in Deutschland verdeutlicht.

Entsprechend geringer fallen die Vorteile dagegen bei wenig anlagenintensiven Unternehmen

wie Handel und Dienstleistungen aus.

Abb. 7: Änderung der Steuerbelastung aus deutscher Sicht beim Übergang auf IAS

5 Folgerungen

Die steuerlichen Konsequenzen einer Anknüpfung der Gewinnermittlung an IAS nach Maß-

gabe der Vorgaben der in Gliederungspunkt III skizzierten vereinfachten Vermögensrechnung

hat eine europäische und eine nationale Dimension. Aus der Perspektive des europäischen

Binnenmarktes erhöht sich durch die Schaffung einer einheitlichen Steuerbemessungsgrund-

lage zweifellos die Transparenz in diesem Bereich. Zudem kommt es zu einem Abbau von

Behinderungen der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit, deren positive Effekte wie z. B.
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die Konsequenzen eines grenzüberschreitenden Verlustausgleichs aufgrund der nationalen

Betrachtung an dieser Stelle nicht aufgezeigt werden können.

Mit Blick auf die Ergebnisse in Abbildung 8 sind die zwischenstaatlichen Belastungsdifferen-

zen für einen immer schneller zusammenwachsenden homogenen Wirtschaftsraum allerdings

weiterhin zu groß. Infolge der Vereinheitlichung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen

spiegeln diese Belastungsdifferenzen die Effekte wider, die aus den unterschiedlichen natio-

nalen Steuersystemen, Steuerarten und Steuersätzen resultieren. Demnach erfordert eine spür-

bare Annäherung der steuerlichen Wettbewerbsverhältnisse für Unternehmen innerhalb der

EU weitaus mehr als eine Angleichung der Gewinnermittlungsvorschriften. Vielmehr ist vor

solch isolierten Eingriffen in die nationalen Steuerrechtsordnungen eindringlich zu warnen, da

sich das EU-weite Steuergefälle eher vergrößern als verringern dürfte. Denn im Vergleich

zum derzeitigen Gewinnermittlungsrecht (Abbildung 5) steigen die branchenabhän-gigen

Belastungsdifferenzen von 33,5 auf 45,1 Prozentpunkte in der Chemie (Minimalwert) und

von 150,6 auf 170,4 Prozentpunkte im Baugewerbe (Maximalwert).

Abb. 8: Belastungsdifferenzen aus deutscher Sicht bei IAS-basierter Gewinnermittlung

Hintergrund ist die regelmäßig anzutreffende Konzeption nationaler Steuerrechtsordnungen

als geschlossene Einheiten, weshalb komparative Vor- und Nachteile bei einzelnen Elementen

häufig gegeneinander aufgewogen werden. Dies gilt in besonderem Maße für das Verhältnis

der körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage zum tariflichen Steuersatz, das häufig
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durch „breite“ Bemessungsgrundlagen und „niedrige“ Steuersätze und umgekehrt gekenn-

zeichnet ist. Infolge isolierter Eingriffe in die steuerlichen Bemessungsgrundlagen treten des-

halb die Belastungswirkungen der unterschiedlichen Ertragsteuersätze deutlicher hervor.96 Bei

gewinnerzielenden Unternehmen, wie sie im Rahmen dieser Untersuchung betrachtet werden,

hat die Tarifbelastung zudem einen weitaus größeren Einfluss auf die effektive Steuerbelas-

tung als die Gewinnermittlungsvorschriften.97 Im Zentrum der Bemühungen98 um eine An-

gleichung der steuerlichen Wettbewerbsverhältnisse innerhalb der EU müssten deshalb die

tariflichen Steuersätze stehen, wobei sich vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips eine

Vereinbarung von Mindeststeuersätzen anbieten würde. Dadurch würde sich auch die Stand-

ortattraktivität der EU als Ganzes erhöhen, da Standortentscheidungen von multinationalen

Investoren in Bezug auf homogene Wirtschaftsräume einen signifikanten, empirisch nach-

weisbaren Zusammenhang zur tariflichen Steuerbelastung aufweisen.99

Aus der Sicht deutscher Unternehmen ist festzuhalten, dass sich deren steuerliche Wettbe-

werbsposition bei einem international abgestimmten Übergang zur IAS-basierten Gewinner-

mittlung verbessern würde. Demnach kann man der Debatte über eine Internationalisierung

der handelsrechtlichen Gewinnermittlung und ihren steuerlichen Implikationen in Deutsch-

land gelassen gegenüber stehen. Allerdings dürfte sich die deutsche Wettbewerbsposition in

Anbetracht der Berechnungsergebnisse nicht nachhaltig verbessern. Gegenüber Frankreich

treten zwar deutliche Vorteile auf und die Belastung in den USA wäre unabhängig von der

Branchenzugehörigkeit höher als in Deutschland. Dagegen wären britische und niederländi-

sche Unternehmen weiterhin spürbar geringeren Belastungen ausgesetzt (Abbildung 8).

Es stellt sich deshalb abschließend die Frage, ob eine Verbreiterung der Bemessungsgrundla-

ge nach dem hier betrachteten Muster dem Gesetzgeber Spielraum für Steuersatzsenkungen

verschaffen würde. Unter Zugrundelegung der Berechnungsergebnisse kann diese Frage nur

für die Verhältnisse in Frankreich, Großbritannien und die Niederlande bejaht werden, wäh-

rend die an die Adresse des deutschen Gesetzgebers gerichtete Antwort negativ ausfallen

                                                
96 Vgl. die Befunde bei European Commission (2002), S. 222; Jacobs / Spengel (2002a), S. 79.
97 Vgl. zu einer analytischen Herleitung dieser Zusammenhänge Schreiber / Spengel / Lammersen (2002),

S. 6-17; Spengel / Lammersen (2001), S. 227-229. Zu alternativen Herleitungen vgl. Haegert (2002),
S. 615-621; König / Sureth (2002), S. 260-272.

98 Vgl. zu Reformüberlegungen ausführlich Jacobs (2002a), S. 291-343, sowie in Kurzform auch Jacobs /
Spengel (2002b), S. 31-32.

99 Dies zeigen Untersuchungen zur Standortwahl US-amerikanischer Investoren für einzelne EU-
Mitgliedstaaten. Vgl. Devereux / Griffith (1998), S. 335-367. Zur Steuerbelastung von US-Investoren in-
nerhalb der EU vgl. Spengel (1999), S. 445-459.
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muss.100 In Deutschland dürfte sich ein nachhaltiges Steuersatzsenkungspotenzial demnach

weniger im unternehmerischen Bereich, sondern vor allem durch die Beseitigung von Be-

günstigungen innerhalb der allgemeinen einkommensteuerlichen Bemessungsgrundlage er-

schließen.101 Aus deutscher Sicht steht des Weiteren die Gewerbesteuer auf dem Prüfstand.

Dazu haben BDI und VCI im Sommer 2001 Vorschläge zur Umgestaltung der Gewerbesteuer

in eine kommunale Einkommen- und Gewinnsteuer unterbreitet,102 die vom Sachverständi-

genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung befürwortet werden.103

V Zusammenfassung in Thesen

(1) Innerhalb der EU könnten IAS über die EU-Verordnung zur Harmonisierung der handels-

rechtlichen Rechnungslegungsvorschriften und über die Initiativen der EU-Kommission

zur Schaffung einer konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage auf die steu-

erliche Gewinnermittlung einwirken.

(2) Zwischen IAS und den Zielen der steuerlichen Gewinnermittlung besteht kein grundsätz-

licher Gegensatz. Die Überlegenheit von IAS gegenüber den nationalen handelsrechtli-

chen GoB als Grundlage der steuerlichen Gewinnermittlung basiert auf den übergeordne-

ten Gesichtspunkten der Schaffung einer einheitlichen europäischen Steuerbasis.

(3) Werden IAS zum Ausgangspunkt der Gewinnermittlung gemacht, muss sich die Über-

nahme aber auf zweckmäßige Einzelregelungen beschränken. Insgesamt wäre die Gewin-

nermittlung stärker an Zahlungen auszurichten, was (wie bisher auch) de facto zu einer

Eigenständigkeit der steuerlichen Gewinnermittlung führt. Gleichzeitig wären Beschrän-

kungen des steuerlichen Verlustausgleichs aufzuheben.

(4) Ein Übergang zur steuerlichen Gewinnermittlung auf Basis von IAS innerhalb der EU

würde die Wettbewerbsposition deutscher Unternehmen tendenziell verbessern.

                                                
100 Vgl. aber Schreiber (2002), S. 109, der aufgrund des Heranrückens der Gewinnermittlung an die Zah-

lungsrechnung ein Steuersenkungspotenzial vermutet. Dies wäre eingehender zu untersuchen.
101 So sieht auch der Karlsruher Entwurf eines Einkommensteuergesetzes in der konsequenten Streichung

von Vergünstigungen für alle Einkunftsarten eine geeignete Maßnahme zur Finanzierung der Steueraus-
fälle aus der anvisierten Absenkung des Unternehmenssteuersatzes und des Spitzensatzes der Einkom-
mensteuer auf 35 %. Vgl. Kirchhof (2002), S. 7; Kirchhof u. a. (2001), S. 47-51.

102 Vgl. BDI/VCI (2001).
103 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2001), Tz. 384-

385.
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(5) Eine ausschließliche Angleichung der steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften kann

das Steuergefälle innerhalb der EU nicht verringern. Dazu wären weitere Maßnahmen er-

forderlich, insbesondere eine Angleichung der Ertragsteuersätze.
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